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1014 Wien, Herrengasse 11-13 Parteienverkehr Dienstag 8-12 Uhr 

und 18-19 Uhr 

Amt der NIederösterreichischen Landesregierung, 1014 

An das 
Bundesministerium für 
Landesverteidigung 

Dampfschiffstraße 2 
1033 Wien 
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Bel Antwort bitte Kennzeichen angeben 

Bezug Bearbeiter (0222) 6357 11 Durchwahl 

10 046/9-1.1/85 Dr. Wagner 2197 1 9. A~!9, 1985 
Betrifft 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die 
Entsendung von Angehörigen des Bundesheeres zur Hilfeleistung in 
das Ausland und das Einkommensteuergesetz 1972 geändert werden 

Die Nü Landesregierung beehrt sich mitzuteilen, daß gegen den Ent

wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die Ent

sendung von Angehörigen des Bundesheeres zur Hilfeleistung in das 

Ausland und das Einkommensteuergesetz 1972 geändert werden. keine 

Einwendungen erhoben werden. 

Zu Art. 111 des Entwurfes wird jed~ch angemerkt. daß der Bezug 

auf das BGBl. 531/1984 durch das Bundesgesetz vom 13. Juni 1985. 

BGBl.Nr. 251, überholt erscheint. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

d~eser Stellungnahme übermittelt. 

NÜ Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 
2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 
3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 
4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

FUr die Richtigkeit 
der Ausfertigung 

~~ltv~R 

NÖ Landesregierung 
Lud w i g 
Landeshauptmarn 
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